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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 4347/J betreffend 

"Pauschalsätze zur Abdeckung der Kosten der Wirtschaftsführung bei gemeinnützigen 

Bauvereinigungen", welche die Abgeordneten Mag. Philipp Schrangl, Kolleginnen und 

Kollegen am 24. März 2015 an mich richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 3 der Anfrage: 

 

Aus Anlass der erwähnten Kritik des Rechnungshofes hat mein Ressort eine im Jahr 

2010 fertiggestellte Studie von KPMG/Prof. Holoubek mit dem Titel: "Durchschnittliche 

Betriebsverhältnisse gemeinnütziger Bauvereinigungen und die Verankerung des 

Generationenausgleichs im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG)" beauftragt, 

aus der in Beantwortung der vorliegenden parlamentarischen Anfrage wie folgt zitiert 

werden kann: 

 

"Ein Umstieg auf (Anmerkung: eine zwingende) Einzelkostenverrechnung gegen    

entsprechende Nachweise würde einerseits überbordende Administrations- und     

Kostenerfassungen nach sich ziehen und andererseits jeglichen Anreiz für Effizienz-

steigerungen behindern. 

 

Die Praxis zeigt, dass Ersparnisse aus Effizienzsteigerungen durch Erhöhung des    

Leistungsumfangs kompensiert werden. 
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Etwaige Überschüsse aus pauschalen Verrechnungen bleiben aufgrund der Eigen-

kapitalbindung im Unternehmen und stehen für kostensenkende Verwendungen in   

anderen Bereichen zur Verfügung. 

 

Eine Auswertung zeigt, dass tendenziell primär nur gemeinnützige Bauvereinigungen 

mit großem Verwaltungsbestand mit den Pauschalsätzen das Auslangen finden, da 

hier Fixkostendegressionen realisiert werden können. 

 

In den vergangenen Jahren hat der Leistungsumfang der gemeinnützigen Hausver-

waltungen signifikant zugenommen, was zu erheblichem zusätzlichen Administrations-

aufwand geführt hat. 

 

Inflationsbereinigt sind die Pauschalsätze der Entgeltrichtlinienverordnung (ERVO) von 

1999 bis 2009 gesunken. Im Schnitt liegen die verrechneten Verwaltungskosten durch 

gemeinnützige Hausverwaltungen unter dem Branchenmittel gewerblicher Hausver-

waltungen." 

 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 
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